
Kiesi Martina

Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@Ira-rosenheirn.de>
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2024 09:51
An: Kiesi Martina; Ostermayer Rainer
Betreff: AW: Beteiligung der Behörden zur 6. Anderung des Flachennutzungsplans

rn Bereich des Baugebiets östlich desHoffeIdr4rgs--sowie _ Aufstelki-ng_4es
Bebauungsplanes Nr. 54 Ostlich HoftdrfrG E G A N GE N

Sehr geehrte Damen und Herren,
GEMEINDE OBERAJDT..:

bauplanungsrechtlich beurteilen wir die Bauleitplanung wie folgt:

Em gemischt genutztes Baugebiet (hier dörfHches Wohnen) umfasst immer mehrere zulassige oder auch
nur ausnahmsweise zulassige Nutzungen. Geht es lediglich urn em einzelnes individuelles Vorhaben kann
kein derartiges Baugebiet im Sinne der BauNVO entstehen.
Der Umgriff des erstmals als entsprechende Baufläche dargestellten Bereichs in em entsprechendes
Umfeld mUsste bereits auf Ebene des Flächennutzungsplanes städtebaulich integriert sein, urn die
Baugebietstypik mit ihren unterschiedlichen Nutzungen erreichen zu konnen. Em dörfliches Wohnen ist im
ausschIie1lich durch Wohnnutzung gepragten Bereich des Hoffeldrings nicht gegeben oder entwickelbar.

Für die Uberplanung des nördlichen Teiles des Grundstücks Flnr. 337 Gem. Niederaudorf besteht zudem
keine Notwendigkeit und kein Planungserfordernis, wenn die Darstellung ,,Iandwirtschaftliche Fläche"
unverändert bleibt.

Da aufgrund der Grö1e des ausgewiesenen Gebiets nicht mehrere dazugehorige Nutzungen zur
Entstehung eines baugebietstypischen Mischung vorgesehen sind, solite die Darstellung bzw. Ausweisung
einer Sonderbaufläche bzw. eines Sondergebietes gepruft und ggfs. bevorzugt werden. In einern
Sondergebiet Permakultur Landwirtschaft könnte auch die Nutzung der unbebauten, aber ausdrUcklich
dem Nutzungszweck dienenden Flächen geregelt werden.
Steht die Schaffung eines Wohnbaurechts für elnen nicht privilegierten Betrieb irn Vordergrund und nicht
die besondere und spezielle Nutzungsform der Flächen, ware die Planung unzulassig. Diese muss
erklären, weshalb eine privilegierte landwirtschaftliche Betriebsstelle nicht vorgesehen oder geplant ist und
das individuelle Interesse an der Sondernutzung von der Gemeinde auch stadtebaulich unterstützt werden
kann.

Andernfalls entsteht eine planungsrechtlich unzulassige Gebietsausweisung als angreifbare
Gefalligkeitsplanung.

Mit freundlichen Grüflen
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